
Sitzung des Finanz- und Verwaltungsausschusses

Sitzungstermin: Donnerstag, 27.01.2022, 19:00 Uhr
Ort, Raum: Hybridsitzung im großen Sitzungssaal Rathaus Leonberg, Belforter 

Platz 1, 71229 Leonberg

Nach der aktuell gültigen Corona-Verordnung müssen alle Teilnehmenden und 
Besucher die 3G-Regel einhalten. Aufgrund der momentan geltenden Abstands- und 
Hygieneregeln ist die Zahl der Plätze im Publikum auf 15 begrenzt, die vor Ort nach 
Reihenfolge des Eintreffens vergeben werden. Alle Besucherinnen und Besucher der 
Sitzung müssen eine FFP2-Maske tragen. Nichtimmunisierte Teilnehmende sowie 
Besucherinnen und Besucher müssen einen negativen Antigentest (nicht älter als 24h) 
oder PCR-Test (nicht älter als 48h) vorzeigen.

Tagesordnung:
Öffentliche Sitzung

1 Bekanntgaben

2 Beantwortung von Anfragen

2.1 Videoüberwachung (Haushaltsantrag CDU 11)

2.2 Azubi Bäderbereich (Haushaltsantrag CDU 25)

3 Antrag der CDU-Fraktion zur Personalsituation vom 11.10.2021

4 Digitales Parkraummanagement - Vorstellung
(Nachtrag)

5 Personalstelle Radverkehrskoordinator

6 Änderung der Hauptsatzung
Dieser Tagesordnungspunkt wird abgesetzt.

7 Lieferung und Auswechslung von Hauswasserzählern in Leonberg und 
den Teilorten Gebersheim und Höfingen für das Jahr 2022
- Lieferung von 3.850 Stück Hauswasserzähler MID Q3 = 4m³/h
- Montagearbeiten zur Auswechslung von 3.630 Wasserzählern

8 LEO Energie GmbH & Co. KG und LEO Energie Verwaltungs GmbH
- Wirtschaftsplan 2022
- Aktualisierung der Aktivierungsrichtlinie für das Gasnetz als Anlage 
zum Pachtvertrag
- Bestellung eines Jahresabschlussprüfers

9 Annahme von Spenden , Schenkungen und Geldern von Sponsoren

10 Anfragen

11 Verschiedenes
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Videoüberwachung (Haushaltsantrag CDU 11)

Nachfrage im Rahmen der Anträge zum Haushalt 2022

Frau Staubach nimmt Bezug auf den Haushaltsantrag CDU 11 und beschreibt, die 
Stadtverwaltung sehe keinen Handlungsbedarf. Die Stadt Leonberg könne eine 
Vorbildfunktion einnehmen. Es gebe Kommunen, welche ebenfalls eine Videoüberwachung 
eingeführt haben, ohne dass man darüber Kritisches in den Zeitungen vernehme. Sie 
signalisiert, hierzu könne man beim Städtetag nachfragen. Zudem gebe es Stellen im 
Stadtgebiet (z.B. Einfahrt gegenüber Rolladen-Frey oder bei den Containern in der 
Bruckenbachstraße), bei denen eine Überwachung angebracht wäre. 

Stellungnahme der Verwaltung

1. Der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Baden - 
Württemberg informiert wie folgt auf dessen Homepage (Zitat)

Videoüberwachung durch öffentliche Stellen

Jeder Mensch hat das Recht, sich in der Öffentlichkeit zu bewegen, ohne dass sein 
Verhalten permanent mit Hilfe von Kameras beobachtet oder aufgezeichnet wird. 
Videoüberwachungsmaßnahmen greifen daher in schwerwiegender Weise in das Recht auf 
informationelle Selbstbestimmung der Betroffenen ein und sind nur unter engen 
Voraussetzungen zulässig.

Die Videoüberwachung durch öffentliche Stellen ist in § 20a des 
Landesdatenschutzgesetzes (LDSG) geregelt. Hiernach kann eine Videobeobachtung im 
Rahmen der Erfüllung öffentlicher Aufgaben oder in Ausübung des Hausrechts zum Schutz 
von Leben, Gesundheit, Freiheit oder Eigentum von Personen, die sich im Bereich 
öffentlicher Einrichtungen, öffentlicher Verkehrsmittel, vor Amtsgebäuden oder sonstigen 
baulichen Anlagen öffentlicher Stellen aufhalten oder zum Schutz von Kulturgütern, zulässig 
sein. Videoüberwachung kann beispielsweise in Betracht kommen zum Schutz von 
Verwaltungsgebäuden, von Feuerwachen, Schulen, Denkmalen, zur Sicherstellung der 
ordnungsgemäßen Benutzung von Wertstoffhöfen und Containerstandorten, zur 
Verhinderung illegaler Ablagerungen, zum Schutz von Fahrzeugen des Schienenverkehrs 
sowie von Kassenautomaten in den genannten Gebäuden. Videoüberwachungsmaßnahmen 
durch die Polizei richten sich nach § 44 des Polizeigesetzes oder anderen 
Spezialvorschriften, z.B. dem Versammlungsgesetz.

Videoüberwachungstechnik darf nur unter strikter Beachtung des Erforderlichkeits- und 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes eingesetzt werden. Voraussetzung ist, dass Tatsachen die 
Annahme rechtfertigen, dass das zu schützende Rechtsgut oder Objekt gefährdet ist und 
keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass schutzwürdige Interessen der Betroffenen 
überwiegen. Bloße Indizien reichen nicht aus. Entweder muss es in der Vergangenheit 
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bereits zu entsprechenden Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten von erheblicher Bedeutung 
gekommen sein oder es müssen beweiskräftige Tatsachen dafür vorliegen, dass solche in 
Zukunft begangen werden sollen. Dass bestimmte Objekte erfahrungsgemäß häufig 
Gegenstand von Straftaten, insbesondere Sachbeschädigungen, sind, genügt nicht.

Im Rahmen der Beurteilung der Zulässigkeit der Videoüberwachung ist des Weiteren zu 
prüfen, ob die Überwachung tatsächlich erforderlich ist oder der angestrebte Zweck auch 
durch mildere Maßnahmen erreicht werden kann, beispielsweise durch die nächtliche 
Beleuchtung eines Gebäudes/Gebäudeteils, den Einbau einer Schließanlage oder 
(häufigere) Kontrollen durch Aufsichts- oder Sicherheitspersonal. Ferner ist stets zu prüfen, 
ob die Videobeobachtung räumlich und/oder zeitlich eingegrenzt werden kann. So genügt es 
beispielsweise, die Videobeobachtung auf den Eingangsbereich eines Gebäudes oder auf 
die Nachtstunden zu beschränken, wenn es bisher nur an dieser Stelle oder zu dieser Zeit zu 
Sachbeschädigungen gekommen ist.

Bei Bejahung der Erforderlichkeit einer Videoüberwachung wäre zu prüfen, ob schutzwürdige 
Interessen der Betroffenen überwiegen. In die Abwägung sind unterschiedliche Faktoren 
einzubeziehen. Eine wesentliche Rolle spielt die Art der geplanten Maßnahme, die 
überwachte Örtlichkeit und die Schwere des Eingriffs. Maßgebend für die rechtliche 
Beurteilung der Intensität eines Eingriffs in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung 
ist die Art der Beeinträchtigung. Insofern ist auch von Belang, ob die betroffenen Personen 
für die Maßnahme einen Anlass geben und wie dieser beschaffen ist. Verdachtslose Eingriffe 
mit großer Streubreite, bei denen zahlreiche Personen in den Wirkungsbereich einer 
Maßnahme einbezogen werden, die in keiner Beziehung zu einem konkreten Fehlverhalten 
stehen und den Eingriff durch ihr Verhalten nicht veranlasst haben, weisen grundsätzlich 
eine hohe Eingriffsintensität auf. Das bedeutet, dass das Persönlichkeitsrecht umso höher 
wiegt, je mehr Unbeteiligte von der Überwachungsmaßnahme betroffen sind und je länger 
sich die betroffenen Personen in dem überwachten Bereich aufhalten. Die 
Videoüberwachung besonders sensibler Örtlichkeiten (z. B. von Toiletten und 
Umkleidekabinen) ist grundsätzlich nicht zulässig.

Vor dem erstmaligen Einsatz von Videoüberwachungstechnik hat eine schriftliche Freigabe 
durch die verantwortliche Stelle zu erfolgen. In der schriftlichen Freigabe müssen gemäß § 
20a Absatz 6 LDSG der Zweck der Videoüberwachung angegeben, weitere wesentliche 
Festlegungen für das Verfahren getroffen und das Ergebnis der Zulässigkeitsprüfung im 
Einzelnen dargelegt werden. Der Umstand der Videobeobachtung ist durch geeignete 
Maßnahmen kenntlich zu machen.

2. Rechtslage nach dem Polizeigesetz Baden-Württemberg

Nach § 44 Abs. 3 Polizeigesetz (Offener Einsatz technischer Mittel zur Bild- und 
Tonaufzeichnung) gilt: der Polizeivollzugsdienst oder die Ortspolizeibehörden können an 
öffentlich zugänglichen Orten Bild- und Tonaufzeichnungen von Personen anfertigen, wenn 
sich die Kriminalitätsbelastung dort von der des übrigen Gemeindegebiets deutlich abhebt 
und Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass dort auch künftig mit der Begehung von 
Straftaten zu rechnen ist.

Zu dieser Thematik wurde das Polizeirevier Leonberg um Stellungnahme gebeten. Im 
Ergebnis wird die Einrichtung einer Videoüberwachung in den genannten Bereichen 
Hertichstraße und Bruckenbachstraße seitens des Polizeipräsidiums Ludwigsburg als 
rechtlich nicht umsetzbar angesehen. Die Stellungnahme ist im vollständigen Wortlaut als 
Anlage 1 beigefügt.

3. Anfrage an den Städtetag

Anfrage der Stadtverwaltung beim Städtetag:
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„Eine Fraktion im Gemeinderat hat eine Anfrage zur Videoüberwachung an Containerplätzen 
oder illegalen Müllplätzen gestellt. Diese wurde durch die Verwaltung wie folgt beantwortet: 
Es gilt § 44 Abs. 3 PolG BW: Der Polizeivollzugsdienst oder die Ortspolizeibehörden können 
an öffentlich zugänglichen Orten Bild- und Tonaufzeichnungen von Personen anfertigen, 
wenn sich die Kriminalitätsbelastung dort von der des übrigen Gemeindegebiets deutlich 
abhebt und Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass dort auch künftig mit der Begehung 
von Straftaten zu rechnen ist. Ordnungswidrigkeiten reichen also nicht aus. Die Aufstellung 
von Überwachungskameras, etwa um ordnungswidrige Verschmutzungen und 
Müllentsorgungen zu verhindern bzw. ahnden zu können, ist daher nicht möglich.
Frau Stadträtin X wünscht ergänzende Informationen hierzu. Die Stadt könne eine 
Vorbildfunktion einnehmen und es gäbe Kommunen, welche ebenfalls die 
Videoüberwachungen eingeführt haben, ohne dass man darüber Kritisches in den Zeitungen 
vernehme. Sie signalisiert, hierzu könne man beim Städtetag nachfragen.
Daher bitte ich um Ihre Einschätzung zu der Thematik.“

Antwort des Städtetags:

„Videoüberwachungen sind datenschutzrechtlich Einzelfallentscheidungen. Wir haben uns 
als Städtetag wiederholt beim Land für eine Vereinfachung der datenschutzrechtlichen 
Prüfung eingesetzt. Bisher bleibt es bei der von Ihnen beschriebenen Prüfung.
Die Dienststelle des Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Baden-
Württemberg (LfDI) unterstützt für die Beurteilung solcher Einzelfälle gerne beratend. In einer 
Besprechung mit dem LfDI vor Weihnachten hat die Dienststelle jedoch deutlich gemacht, 
dass zunächst alle anderen milderen Maßnahmen im Sinne der Verhältnismäßigkeit geprüft 
bzw. umgesetzt werden müssen. Also beispielsweise längere und stärkere Beleuchtung, um 
Täter vor einer Sachbeschädigung abzuschrecken oder bei Müllverschmutzungen eine 
verstärkte Reinigung. Fragen zur konkreten Beurteilung Ihres Einzelfalls kann Ihnen 
verbindlich die Dienststelle des LfDI geben.“

4. Fazit

Die Installation von Überwachungskameras, etwa um ordnungswidrige Verschmutzungen 
und Müllentsorgungen zu verhindern bzw. ahnden zu können, kommt nur unter besonderen 
Voraussetzungen und als letztes Mittel in Betracht.

Für die genannten Standorte sind die notwendigen Kriterien nicht erfüllt.

Anlage/n

1 Stellungnahme Polizeipräsidium Ludwigsburg (öffentlich)
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POLIZEIPRÄSIDIUM LUDWIGSBURG 

 FÜHRUNGS- UND EINSATZSTAB 

 
Polizeipräsidium Ludwigsburg, Friedrich-Ebert-Str. 30 

       
 

Datum 29.12.2021 

  Name Worsch/Malik 

 Stadt Leonberg 
Abteilung Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit 
und Ordnung 
z. Hd. Frau Röhling 
 
per E-Mail 
 
 

Durchwahl 07141 18-5126 

 

 

E-Mail OE ludwigsburg.pp.fest.e.k@polizei.bwl.de 

  

Aktenzeichen 1102.3/2021-FESt-E/K 
  (Bitte bei Antwort angeben) 

  

 

 Videoüberwachung im öffentlichen Raum 

 

 
Ihre E-Mail vom 28.12.2021 an das Polizeirevier Leonberg 

 
  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

sehr geehrte Frau Röhling, 

 

Ihre Anfrage an das Polizeirevier Leonberg wurde zur Beantwortung intern an den Füh-

rungs- und Einsatzstab, Stabsbereich Einsatz, weitergeleitet. 

 

Nach Prüfung wird die Einrichtung einer Videoüberwachung in den genannten Berei-

chen Hertichstraße und Bruckenbachstraße seitens des Polizeipräsidiums Ludwigsburg 

ebenfalls als rechtlich nicht umsetzbar angesehen.  

 

Zur Begründung 

Die Bewertung der Kriminalitätsbelastung erfolgt mittels der Polizeilichen Kriminalstatis-

tik (PKS). Ordnungswidrigkeiten werden in der PKS nicht abgebildet und sind als eine 

der Forderungen des § 44 (3) PolG BW zudem nicht ausreichend. Zur Erstellung orts-

bezogener Auswertungen werden Ortsteile/Stadtteile einer Kommune sind in sog. Tat-

ortgemeindeschlüsseln zusammengefasst, d. h. die Kriminalitätsbelastung einzelner 

Straßen/Plätze kann in der PKS nur dann abgebildet werden, wenn diesen zuvor ein 

eigenständiger Schlüssel zugewiesen wurde.  

 

Friedrich-Ebert-Straße 30 · 71638 Ludwigsburg · Telefon 07141 18-5126 · Telefax 07141 18-5049 · constanze.worsch@polizei.bwl.de 
 

 

ÖPNV-Anschluss:       
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Für die von Ihnen genannten Straßen/Örtlichkeiten existieren keine separaten Tatort-

schlüssel, weshalb hier auch keine dezidierte Auswertung anhand der PKS erfolgen 

kann. Für präventivpolizeiliche Videoüberwachungen werden zudem insbesondere 

Straftaten, die den öffentlichen Raum betreffen, zugrunde gelegt. Die hier angestrebte 

Verhinderung von Umweltstraftaten dürfte eine noch weit geringere Belastung der Be-

reiche ergeben, eine Verhältnismäßigkeitsprüfung nach hiesiger Einschätzung mithin 

scheitern. 

 

Neben der Begründung eines Kriminalitätsschwerpunkts kommen noch weitere, insbe-

sondere datenschutz- und versammlungsrechtliche Anforderungen hinzu, welche die 

Hürde für die Einrichtung und den Betrieb einer Videoüberwachung weiter erhöhen und 

zu einer technisch sehr komplexen, zeitaufwändigen und kräfteintensiven Maßnahme 

machen. 

 

Hinzukommt, dass es sich bei einer Videoüberwachung gem. § 44 (3) PolG BW um eine 

gefahrenabwehrrechtliche Maßnahme handelt. Dies bedingt, dass eine Intervention 

möglichst vor Eintritt eines schädigenden Ereignisses erfolgen muss, um die rechtlich 

bestehenden Anforderungen zu erfüllen. Kann eine erfolgreiche Intervention nicht zu-

mindest weitestgehend gewährleistet werden, ist die Rechtmäßigkeit der Videoüberwa-

chung nach Ansicht des Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit 

nicht gegeben und die Anlage darf nicht betrieben werden. 

 

Zudem ist die Verhältnismäßigkeit der Maßnahme, sowohl was den zeitlichen Betrieb 

wie auch die Überwachungsintensität in der Fläche angeht, besonders zu prüfen. Pri-

vate Bereiche dürfen generell nicht im Überwachungsbereich liegen bzw. müssen tech-

nisch aufwändig ausgegraut werden. 

 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen unter 07141/18-5100 oder ludwigburg.pp.fest.e.l@poli-

zei.bwl.de gerne zur Verfügung.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

gez. Dimitri Malik 
 Leiter Stabsbereich Einsatz 
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Azubi Bäderbereich (Haushaltsantrag CDU 25)

Nachfrage im Rahmen der Anträge zum Haushalt 2022

Frau Staubach nimmt Bezug auf den Haushaltsantrag CDU 25 und möchte wissen, wo für 
die Stelle geworben werde, ob es Aushänge hierzu in den Bädern gebe, inwieweit bei der 
DLRG oder bei den Wasserfreunden nachgefragt wurde und ob es die Möglichkeit eines 
Praktikums gebe. 

Stellungnahme der Verwaltung

1) Wo wird für die Stelle geworben?
Es wird auf der Homepage der Stadt Leonberg sowie mittels der Ausgabe von Flyern für 
die Stelle geworben. Es ist zielführend, zukünftig für eine entsprechende Zielgruppe auf 
Kanälen wie Instagram auf die Stellenausschreibung aufmerksam zu machen.

2) Gibt es Aushänge in den Bädern?
Derzeit gibt es keine Aushänge, da dies über einen langen Zeitraum praktiziert wurde, 
jedoch keine Bewerbungen eingegangen sind.

3) Inwieweit wird bei der DLRG und den Wasserfreunden nachgefragt?
Sowohl die DLRG als auch die Wasserfreunde wurden mehrfach kontaktiert, es sind 
jedoch keine Bewerberbungen eingegangen.

4) Gibt es die Möglichkeit eines Praktikums?
Ja, die Möglichkeit wird auch in Anspruch genommen. Allerdings hat sich bislang danach 
niemand auf eine Stelle beworben.

In den letzten Jahren war es schwierig geeignete Bewerber zu finden. Aus den wenigen 
eingegangenen Bewerbungen gingen zwei potentielle Kandidaten hervor, die dann jedoch 
wieder abgesagt haben. Außerdem ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ausgelernte 
Auszubildende nicht im Betrieb bleiben, da es überall freie Stellen im Bereich der 
Bäderaufsicht gibt. Um ausreichend Personal für die Leonberger Bäder zu rekrutieren, 
wurden ungelernte Mitarbeiter eingestellt und in Zusammenarbeit mit der DLRG zum 
Rettungsschwimmer ausgebildet. Nach einer gewissen Zeit ist es dann möglich, eine externe 
Prüfung zum Fachangestellten für Bäderbetriebe oder auch Saunameister abzulegen.

Vorteile dieses Vorgehens:
- In der Regel erwachsene Mitarbeiter (keine Beschränkung bei den Tätigkeiten)
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- Die Mitarbeiter verbleiben im Betrieb
- Vor Anmeldung zur Prüfung sind die Mitarbeiter mindestens drei Jahre bei den Leonberger 
Bädern tätig und somit bestens bekannt
- Geringerer zeitlicher und finanzieller Aufwand als bei einem klassischen Auszubildenden
- Die Mitarbeiter können ab dem ersten Tag ohne Einschränkungen eingesetzt werden
- Sollten Mitarbeiter nach abgelegter Prüfung den Betrieb kurzfristig verlassen, erfolgt eine 
vertraglich vereinbarte Rückzahlung der Prüfungskosten

Anlage/n
Keine
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öffentlich

Dezernat I
Hauptamt
 

Organisation
Personalabteilung

Bezugsvorlagen:

Beratungsfolge Ö / N

Finanz- und Verwaltungsausschuss (Entscheidung) Ö

Antrag der CDU-Fraktion zur Personalsituation vom 11.10.2021

Beschlussvorschlag

1. Für die Durchführung einer Mitarbeiterbefragung wird das externe Beratungsbüro 
ISPA consult GmbH nach Ende der vorläufigen Haushaltsführung beauftragt. Es 
werden dafür 15.000 Euro aus dem Budget Bud_TH01_1000_01 zur Verfügung 
gestellt. 

2. Festlegung, ob und welche Gemeinderäte sich an dem Mitarbeiterbefragungs-
verfahren mit einbringen.

 

Finanzielle Auswirkungen:

JA x  NEIN  
 
Kontierung Jahr verfügbares Budget Finanzbedarf Bemerkung
          
11200000 – 44294000
Hauptamt
Rechts- und Beratungskosten

2022 30.000 15.000 Mittel für eine 
Mitarbeiterbefragung sind 
im Haushalt 2022 nicht 
eingeplant. Die 
Finanzierung erfolgt aus 
dem Budget 
Bud_TH01_1000_01 des 
Hauptamtes. 
Die Beauftragung erfolgt 
erst nach Ende der 
vorläufigen 
Haushaltsführung.

 

 

Sachverhalt mit der Stellungnahme der Verwaltung

 
1. Ausgangspunkt

Die CDU-Fraktion, vertreten durch Herrn Oliver Zander, hat am 11.10.2021 den als 
Anlage 1 beigefügten Antrag gestellt. Der Antrag hat zum Ziel
- -          festzustellen, ob es bei der Stadtverwaltung eine über das Normalmaß 

hinausgehende Fluktuation gibt;
- -          falls ja, was die Gründe dafür sind;
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- -          ggf. Maßnahmen einzuleiten, die die Situation verbessern;
- -          die Zufriedenheit der Mitarbeiter zu erfragen;
- -          Maßnahmen für eine stärkere Mitarbeiterbindung und geringere Fluktuation 

einzuleiten.
 
Im Rahmen der Haushaltsberatungen hat Oberbürgermeister Cohn zugesagt, dass 
dieser Antrag umgesetzt wird.

 
2. Mitarbeiterbefragung

In Wikipedia wird der Begriff Mitarbeiterbefragung wie folgt beschrieben:
„Befragungen sind ein effektives Instrument zur Beschaffung von Steuerungsdaten in 
allen Bereichen des Managements. Die Auswertung des in einer Erhebung ermittelten 
Stimmungsbilds von Mitarbeitern ermöglicht die Verbesserung oder Korrektur der 
marktgerechten Ausrichtung der unternehmerischen Tätigkeit, der Produktpalette sowie 
des strategischen Ressourcen-Einsatzes - auch im Bereich der „Human Resources“.
 
Die besondere Sensibilität dieses Instrumentes bedingt eine professionelle Konzeption 
und Durchführung: Selbst einmalige, kleine Fehler können zu einem erheblichen 
Akzeptanz- und Vertrauensverlust auf Seiten der Befragten führen. Ein Vertrauensver-
lust bedeutet im Allgemeinen, dass die erhobenen Daten kaum mehr nutzbar sind und 
das Instrument der Befragung durch das „kollektive Gedächtnis“ der Belegschaft auf 
lange Zeit disqualifiziert wurde.“
 
Eine Befragung weckt in der Belegschaft Erwartungen, die nicht enttäuscht werden 
dürfen, sonst wird durch die Befragung Frustration ausgelöst und es wird genau das 
Gegenteil der angestrebten Ziele erreicht. Konkret bedeutet dies, dass die 
ausgewerteten Ergebnisse von allen Betroffenen respektiert und sich daraus ergebende 
Maßnahmen auch umgesetzt werden müssen.
 
Bei der Befragung ist auch die Anonymität der Mitarbeiter zu gewährleisten. Die Frage 
sind entsprechend zu formulieren und die Gruppengröße muss entsprechend gewählt 
werden. Bei dieser Thematik ist es sinnvoll, dass der Datenschutzbeauftragte die 
Befragung begleitet.
 
An der Mitarbeiterbefragung ist der Personalrat zu beteiligen.

 
3. Angebote

Für dieses Vorhaben wurden drei Angebote eingeholt:
1. Firma Resolution Research (vertrauliche Anlage 2)
2. ISPA consult GmbH (vertrauliche Anlage 3)

Die Firma ISPA bietet auch eine Begleitung zur Umsetzung der Mitarbeiterbefra-
gungsergebnisse an.

3. FFG - Facts & Figures Group (vertrauliche Anlage 4)
 
Von allen Firmen wurden Referenzen vergleichbarer Projekte angefordert, die auch von 
allen Anbietern prompt vorgelegt wurden. Die besten Referenzen, insbesondere im 
kommunalen Bereich, hat die Firma ISPA consult GmbH vorgelegt.
 
Die Angebote wurden aufgrund erster, nur grober, Angaben erstellt. Sie sollten auch 
eine erste Vorstellung der finanziellen Auswirkungen einer Befragung geben. Die 
konkrete Befragung, insbesondere der konkrete Aufbau, die Anzahl und der Inhalt der 
Fragen, sowie der Ablauf der Befragung, ist gemeinsam mit dem ausgewählten Bera-
tungsunternehmen zu erarbeiten. 
 
Dazu sollte ein Anbieter ausgewählt werden, um gemeinsam die weitere Ausgestaltung 
der Mitarbeiterbefragung zu planen und zu konkretisieren. Erst nach diesem Schritt kann 
ein verbindliches Angebot erstellt werden. Angesichts der im Raum stehenden Kosten, 
erscheint eine anschließende Ausschreibung entbehrlich.
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4. Weiteres Vorgehen

Es ist zu klären, ob und welche Mitglieder des Gemeinderates bei diesem Verfahren 
beteiligt sein sollen. Insbesondere bei der Fragenbogenerstellung könnte so 
Transparenz und Akzeptanz erreicht werden.
 
Weiter sind Vertreter des Personalrates und der Datenschutzbeauftragte, sowie das 
Hauptamt und die Organisation zu beteiligen. Evtl. weitere Beteiligte werden 
verwaltungsintern festgelegt.
 
Die Beauftragung des ausgewählten Unternehmens kann erst nach Ende der 
Interimswirtschaft erfolgen.

 

Anlage/n

1 Antrag CDU-Fraktion zur Personalsituation (öffentlich)
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2022/009
öffentlich

Dezernat I
Referat für innovative und intermodale Mobilität
 Bezugsvorlagen:

Beratungsfolge Ö / N

Planungsausschuss (Kenntnisnahme) Ö
Finanz- und Verwaltungsausschuss (Kenntnisnahme) Ö

Digitales Parkraummanagement - Vorstellung

Kenntnisnahme

Sachverhalt mit der Stellungnahme der Verwaltung

Die Verwaltung beabsichtigt, den Parkraum in Leonberg durch ein Digitales 
Parkraummanagement zu optimieren. Hierfür sollen intelligente Systeme unter Nutzung von 
Kennzeichenerfassung auf städtischen Parkplätzen angewandt werden.

Mittels Kennzeichenerfassung werden Ein- und Ausfahrten erkannt und mit einer Datenbank 
abgeglichen. Dadurch kann größtenteils auf manuelle Parkkontrollen, sowie die Ausstellung 
von Parkausweisen in Papierform oder die Nutzung von Parkscheiben verzichtet werden. 
Auch Schrankenanlagen, die zu Rückstau und Problemen bei der Bedienung führen können, 
sind nicht mehr notwendig. Sofern Parkautomaten notwendig sind, werden diese erneuert 
und je nach Bedarf mit digitalen und manuellen Bezahlmöglichkeiten ausgestattet. Die 
Nutzerfreundlichkeit wird deutlich erhöht. 

Verstöße gegen die Parkraumregelung können direkt erfasst und entsprechend sanktioniert 
werden. Dadurch wird auch das Ordnungsamt entlastet, da keine Kontrollen durch Personal 
mehr notwendig sind.

Des Weiteren können Stellplätze durch die digitale Bewirtschaftung flexibel vermietet 
werden. Dies bietet sich insbesondere an Parkplätzen mit Nähe zu Wohngebieten an, um 
den städtischen Parkdruck zu reduzieren. Parkplätze von Firmen, Behörden oder 
Einrichtungen die hauptsächlich tagsüber genutzt werden, können in den Nachtzeiten z.B. an 
Anwohner vermietet werden (diese benötigen hauptsächlich nachts Parkplätze). Dadurch 
kann eine kontinuierliche Auslastung erreicht und leerstehende Parkplätze vermieden 
werden. 

Außerdem kann das System für die Analyse von Parkverhalten, -häufigkeit und -dauer 
genutzt werden. Dies sind wichtige Daten in der Verkehrsplanung, die bei manueller 
Erfassung in der Regel mit hohen Erhebungskosten verbunden sind.

Konkret betrachtet werden bereits die Parkplätze am Rathaus, am Hallenbad und am 
Leobad. In einem z.B. 6-monatigen Probelauf könnte an einem oder mehreren der 
Parkplätze getestet werden und bei positivem Ergebnis dauerhaft umgesetzt werden. Des 
Weiteren könnte das System in der Zukunft dann an mehreren Parkplätzen angewandt 
werden, um ein einheitliches digitales Bewirtschaftungskonzept der Leonberger Parkflächen 
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zu erreichen. 

Die Verwaltung hat verschiedene Anbieter solcher Systeme geprüft und die Firma Nexobility 
aus Stuttgart als kompetenten und konstruktiven Anbieter ausgemacht. Herr Löffler, 
Geschäftsführer von Nexobility wird sein System BetterPark vorstellen und für Fragen zur 
Verfügung stehen.

Anlage/n
Keine
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2022/015
öffentlich

Dezernat I
Referat für innovative und intermodale Mobilität
 Bezugsvorlagen:

Beratungsfolge Ö / N

Finanz- und Verwaltungsausschuss (Vorberatung) Ö
Gemeinderat (Entscheidung) Ö

Personalstelle Radverkehrskoordinator

Beschlussvorschlag

1. Der Schaffung einer geförderten Stelle „Koordinator Radverkehr wird zugestimmt

2. Die Stelle ist im Stellenplan 2023 zu berücksichtigen.

3. Die Stelle wird ausgeschrieben und gemäß den Anforderungen an das Stellenprofil 
mit max. TVöD EG 12 besetzt. Die Finanzierung der Personalaufwendung im Jahr 
2022 erfolgt aus dem Querbudget Personal.

Finanzielle Auswirkungen:

JA x NEIN

Kontierung Jahr verfügbares Budget Finanzbedarf Bemerkung

51100060 Referat für 
innovative + intermodale 
Mobilität

2022 266.427 € 305.860 € Annahme: Stelle ab Juni 
besetzt, Finanzierung 
erfolgt aus dem 
Querbudget Personal

51100060 Referat für 
innovative + intermodale 
Mobilität

2023 271.756 € 339.356 € Der geänderte 
Finanzbedarf ist im 
Haushaltsplan 2023 zu 
berücksichtigen.

51100060 Referat für 
innovative + intermodale 
Mobilität

2024 277.791 € 344.791 € Der geänderte 
Finanzbedarf ist im 
Haushaltsplan 2023 zu 
berücksichtigen.

51100060 Referat für 
innovative + intermodale 
Mobilität

2025 282.735 € 350.335 € Der geänderte 
Finanzbedarf ist im 
Haushaltsplan 2023 zu 
berücksichtigen.

51100060 Referat für 
innovative + intermodale 
Mobilität
3141000 Zuweisung für 
laufende Zwecke vom Land

2024 0 135.200 € Zuwendung Land 
(Bescheid vom 
23.12.2021)
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Sachverhalt mit der Stellungnahme der Verwaltung

Das Land Baden-Württemberg will bis 2030 eine Verkehrswende erreichen und 
klimaneutrale Verkehrsmittel fördern. Der öffentliche Verkehr soll verdoppelt werden, jedes 
dritte Auto klimaneutral angetrieben sein, ein Drittel weniger Kfz in den Städten und jeder 
zweite Weg soll selbstaktiv mit Rad oder zu Fuß zurückgelegt werden. Um diese 
ambitionierten Ziele in die Tat umzusetzen, ist ein hoher Aufwand von Land und Kommunen 
notwendig. 

Insbesondere im Radverkehr besteht in Leonberg noch enormes Verbesserungspotenzial. 
Die Radwegeinfrastruktur entspricht nicht den aktuellen Anforderungen und den Zielen eines 
attraktiven Radnetzes, das Radverkehrskonzept ist veraltet und muss aktualisiert werden. 
Radverkehrsplanungen müssen koordiniert und umgesetzt und Fördergelder vom Land 
abgerufen werden.

Das Referat für innovative + intermodale Mobilität will diesen Anforderungen gerecht werden 
und die Radverkehrsplanung intensiv vorantreiben. Um dies effizient und wirtschaftlich 
umzusetzen ist zusätzliches Personal notwendig. Aufgrund der momentan vorhandenen 
Kapazitäten müssen Aufträge größtenteils kostenintensiv an externe Planungsbüros 
abgegeben werden. Der Koordinierungsaufwand ist hoch. 

Um diese Aufgaben angemessen zu bewältigen ist eine zusätzliche Stelle 
Radverkehrsplanung notwendig. Diese soll sich intensiv mit den Aufgaben der 
Radverkehrsplanungen befassen. Dazu zählen: Ausbau und Erhalt des RadNETZ BW, der 
kommunalen Radwege, der Planungen und Koordinierung mit beteiligten auf Bundes-, 
Landes- und Kreisebene und der Weiterentwicklung von Radverkehrskonzepten sowie 
BikeSharing Angeboten.

Für die Personalkosten einer Stelle „Koordinator Radverkehr“ gibt es Fördermittel vom 
Verkehrsministerium Baden-Württemberg. Ein entsprechender Antrag wurde Ende 2021 
beim Land gestellt, im Januar ging die Bewilligung ein. Die Personalstelle ist bis spätestens 
1. Juni 2022 für mindestens 4 Jahre zu besetzen. Die Stelle kann nach den Entgeltgruppen 
9b bis 12 TVöD besetzt werden. Dadurch ergeben sich Kosten von max. 67.600 € pro Jahr. 
Zwei Jahre werden komplett durch den Fördergeber finanziert. Dadurch entsteht eine 
Förderquote von 135.200 € und 50 % der Kosten.

Anlage/n
Keine
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2022/003
öffentlich

Dezernat I
Hauptamt
 

Abteilung Stadtentwicklung, 
Umweltplanung und 
Geoinformation
Referat des Oberbürgermeisters

Bezugsvorlagen:

Beratungsfolge Ö / N

Ortschaftsrat Warmbronn (Vorberatung) Ö
Ortschaftsrat Gebersheim (Vorberatung) Ö
Ortschaftsrat Höfingen (Vorberatung) Ö
Finanz- und Verwaltungsausschuss (Vorberatung) Ö
Gemeinderat (Entscheidung) Ö

Änderung der Hauptsatzung

Beschlussvorschlag

Aufgrund von § 4 in Verbindung mit § 19 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in 
der aktuellen Fassung hat der Gemeinderat am 01.02.2022 folgende
 
Satzung zur Änderung der Hauptsatzung
 
beschlossen:
 
§ 1 
§ 17 Abs. 2 Nr. 2.5 der Hauptsatzung erhält folgende neue Fassung:
 
„2.5 Aufstellung von Bauleitplänen, Anordnung von gesetzlichen Umlegungsverfahren, 
Durchführung von freiwilligen Umlegungsverfahren, Baulanderschließungen und 
Sanierungsmaßnahmen.“
 
§ 2
Inkrafttreten
 
Die Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

 

Sachverhalt mit der Stellungnahme der Verwaltung

Im Rahmen eines gesetzlichen Umlegungsverfahrens in Warmbronn war die Frage zu 
klären, ob die in § 17 Abs. 2 Nr. 2.5 der Hauptsatzung vorgeschriebene Beteiligung des 
Ortschaftsrates gegen die selbständige Entscheidungsbefugnis des Umlegungsausschusses 
verstößt und somit dessen Beschlüsse möglicherweise anfechtbar macht.
 
Beim Umlegungsausschuss handelt es sich nicht um einen Ausschuss nach der 
Gemeindeordnung, sondern um einen Ausschuss nach § 46 Abs. 2 Zi. 1 BauGB. Der 
Umlegungsausschuss ist nach der bundesrechtlichen Vorgabe in § 46 Abs. 2 Nr. 1 BauGB 
mit selbständigen Entscheidungsbefugnissen ausgestattet und von Weisungen des 
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Gemeinderates unabhängig. Er übt diese Befugnisse anstelle der Gemeinde mit 
Rechtswirkung nach außen aus und nimmt damit gegenüber Dritten selbständig die 
Aufgaben der Gemeinde wahr. 
 
Bei den Ausschüssen des Gemeinderates handelt es sich dagegen nicht um selbstständige 
Organe der Gemeinde, da sie keine eigene gesetzliche, sondern vom Gemeinderat 
übertragene Zuständigkeiten haben. Sie sind somit als Organteile des Verwaltungsorgans 
Gemeinderat anzusehen. 
 
Daher ist der Umlegungsausschuss - anders als nach § 39 GemO gebildete 
Gemeinderatsausschüsse - als ein eigenes unabhängiges Organ der Gemeinde 
anzusehen.
 
Die bisherige Regelung von § 17 Abs. 2 Nr. 2.5 der Hauptsatzung widerspricht dieser 
rechtlichen Sonderstellung des Umlegungsausschusses und muss deshalb angepasst 
werden. 
 
Diese Rechtsauffassung teilt auch das Regierungspräsidium Stuttgart und folgert daraus 
ebenfalls, dass § 17 der Hauptsatzung entsprechend zu ändern ist.
 
Unberührt von der Sonderstellung des Umlegungsausschusses bleibt die Grundsatzent-
scheidung, ein gesetzliches Umlegungsverfahren einzuleiten und den Umlegungsaus-
schuss damit zu beauftragen, tätig zu werden. Dies ist nach wie vor dem Gemeinderat und 
den Ortschaftsräten vorbehalten.
Ebenso bleiben freiwillige Umlegungsverfahren in der Zuständigkeit des Gemeinderates 
und ggf. der Ortschaftsräte.
 
Hier noch eine Gegenüberstellung von bisheriger und neuer Fassung:
 
Bisherige Fassung Neue Fassung
 
§ 17 Aufgaben und Zuständigkeiten des 
Ortschaftsrats
.
(2) Wichtige Angelegenheiten im Sinne des 
Abs. 1 sind insbesondere
.
2.5 Aufstellung von Bauleitplänen, Durch-
führung von Baulanderschließungen, Um-
legungen und Sanierungsmaßnahmen.

 
§ 17 Aufgaben und Zuständigkeiten des 
Ortschaftsrats
.
(2) Wichtige Angelegenheiten im Sinne des 
Abs. 1 sind insbesondere
.
2.5 Aufstellung von Bauleitplänen, Anord-
nung von gesetzlichen Umlegungs-
verfahren, Durchführung von freiwilligen 
Umlegungsverfahren, 
Baulanderschließungen und 
Sanierungsmaßnahmen.
 

 
 
 
 
 
.

Anlage/n
Keine
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2021/342
öffentlich

Dezernat II
Stadtwerke Leonberg - kaufmännisch
 

Bauverwaltungs- und 
Bauordnungsamt
Ortschaftsverwaltung Gebersheim
Ortschaftsverwaltung Höfingen

Bezugsvorlagen:

Beratungsfolge Ö / N

Ortschaftsrat Gebersheim (Vorberatung) Ö
Ortschaftsrat Höfingen (Vorberatung) Ö
Finanz- und Verwaltungsausschuss (Entscheidung) Ö

Lieferung und Auswechslung von Hauswasserzählern in Leonberg 
und den Teilorten Gebersheim und Höfingen für das Jahr 2022
- Lieferung von 3.850 Stück Hauswasserzähler MID Q3 = 4m³/h
- Montagearbeiten zur Auswechslung von 3.630 Wasserzählern

Beschlussvorschlag

1. Der Auftrag für die Lieferung der Hauswasserzähler wird an die Firma ZENNER 
International GmbH & Co.KG, Römerstadt 6, 66121 Saarbrücken, zu den Preisen ihres 
Angebotes vom 08.11.2021 mit einer Nettoangebotssumme von 70.070,00 € vergeben.

2. Die Montagearbeiten werden an die Firma ASP-Agentur NRW KG, Bahnhofstraße 14, 
59423 Unna, zu den Preisen ihres Angebotes vom 06.11.2021 mit einer 
Nettoangebotssumme von 93.317,50 € vergeben.

Finanzielle Auswirkungen:

JA x  NEIN  
 
Kontierung Jahr verfügbares Budget Finanzbedarf Bemerkung
          
Auswechslung von 3.630 
Zähler

2022 93.317,50 93.317,50 Wirtschaftsplan SWL

     
Lieferung von 3.850 Zähler 2022 70.070,00 70.070,00 Wirtschaftsplan SWL
 

Sachverhalt/Sachstand 

Die Eichung von einem Wasserzähler ergibt sich aus dem Eichgesetz (EichG) sowie der 
Eichordnung (EichO). Jedes Messgerät, welches im geschäftlichen Verkehr verwendet wird, 
muss geeicht sein. Bei einem Zähler für Kaltwasser beträgt die Eichgültigkeit jeweils sechs 
Jahre.
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Vergabevorschlag

Da der aktuelle Schwellenwert (214.000,00 €/netto) zur Anwendung der Bestimmungen der 
Vergabeverordnung -VgV- i.V.m. dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen -GWB- 
für öffentliche Auftraggeber nicht erreicht oder gar überschritten wurde (§ 1, Abs. 1 VgV), 
bedurfte es keines VgV-Verfahrens (§ 14 ff. VgV) zur Beschaffung. Die erforderlichen Liefer-
/Montageleistungen konnten vielmehr im sog. Unterschwellenvergabebereich entsprechend 
den Bestimmungen der Unterschwellenvergabeordnung -UVgO- national ausgeschrieben 
und vergeben werden.
 
 
Lieferung von 3.850 Stück Hauswasserzähler MID Q3 = 4m³/h

Die Lieferung der Hauswasserzähler wurde im Rahmen einer Beschränkten Ausschreibung 
ohne Teilnahmewettbewerb auf der Grundlage der Unterschwellenvergabeordnung (UVgO) 
vom 26.10.2021 bis 16.11.2021 ausgeschrieben. 

Es wurden dabei 5 Herstellerfirmen die Ausschreibungsunterlagen zugesandt. 
Der Verwaltung lagen zum Submissionstermin (Angebotseröffnungstermin) am 16.11.2021, 
10:00 Uhr, 2 Angebote vor. 

Durch die Stadtwerke Leonberg sowie das Bauverwaltungs- und Bauordnungsamt wurde 
daraufhin die Prüfung und Wertung (§§ 41-44 UVgO) der Angebote vorgenommen. 

·    Wertungsstufe 1 (Formaler Angebotsausschluss)
Im Rahmen der Wertungsstufe 1 (§ 42 Abs. 1 und 2 UVGO), nach den 
Bewerbungsbedingungen oder aus sonstigen formalen Gründen) musste kein Angebot 
ausgeschlossen werden.

·    Wertungsstufe 2 (Fachkunde, Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit)
Im Rahmen der Wertungsstufe 2 (§ 31 ff. UVgO, Eignungsprüfung (Fachkunde, 
Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit) musste kein Bieter ausgeschlossen werden. 

·    Wertungsstufe 3 (Angemessener Preis)
Im Rahmen der Wertungsstufe 3 (Prüfung und Wertung der Angemessenheit der Preis) 
musste kein Angebot aufgrund rechnerischer, technischer bzw. wirtschaftlicher Prüfung 
von der weiteren Wertung ausgeschlossen. 
In der engeren Wahl verbleiben somit 2 Angebote.
Evtl. Rechenfehler, Abgebote, Sondervorschläge, Nebenangebote und Nachlässe 
wurden hierbei im jeweiligen Angebotsendpreis (vgl. Anlage ‚vertrauliche 
Bieterrangfolge‘) berücksichtigt.

Gemäß der Aufforderung zur Angebotsabgabe war bei der Entscheidung über den 
Zuschlagausschließlich nach dem Preis zu entscheiden (§ 43 Abs. 6 UVgO). 

Unter Berücksichtigung aller Umstände (§ 43 Abs. 1 UVgO) stellt das Angebot der Firma 
ZENNER International GmbH & Co.KG, Römerstadt 6, 66121 Saarbrücken, das 
wirtschaftlichste und annehmbarste dar.

Es wird daher als Ergebnis der Prüfung und Wertung der Bieter der engeren Wahl 
vorgeschlagen, den Auftrag an die Firma ZENNER International GmbH & Co.KG, 
Römerstadt 6, 66121 Saarbrücken, auf der Grundlage ihres Angebotes vom 08.11.2021 mit 
einer geprüften Angebotsendsumme i.H.v. 70.070,00 €/netto zu erteilen.

Montagearbeiten zur Auswechslung von 3.630 Wasserzählern
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Die Montage der Hauswasserzähler wurde im Rahmen einer Beschränkten Ausschreibung  
ohne Teilnahmewettbewerb auf der Grundlage der Unterschwellenvergabeordnung (UVgO) 
vom 26.10.2021 bis 16.11.2021 ausgeschrieben. 

Es wurden dabei 4 Herstellerfirmen die Ausschreibungsunterlagen zugesandt. 
Der Verwaltung lagen zum Submissionstermin (Angebotseröffnungstermin) am 16.11.2021, 
11:00 Uhr, 2 Angebote vor.   

Durch die Stadtwerke Leonberg sowie das Bauverwaltungs- und Bauordnungsamt wurde 
daraufhin die Prüfung und Wertung (§§ 41-44 UVgO) der Angebote vorgenommen. 
 
·    Wertungsstufe 1 (Formaler Angebotsausschluss)

Im Rahmen der Wertungsstufe 1 (§ 42 Abs. 1 und 2 UVGO), nach den 
Bewerbungsbedingungen oder aus sonstigen formalen Gründen) musste kein Angebot 
ausgeschlossen werden.

 ·    Wertungsstufe 2 (Fachkunde, Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit)
Im Rahmen der Wertungsstufe 2 (§ 31 ff. UVgO, Eignungsprüfung (Fachkunde, 
Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit) musste kein Bieter ausgeschlossen werden.

 ·    Wertungsstufe 3 (Angemessener Preis)
Im Rahmen der Wertungsstufe 3 (Prüfung und Wertung der Angemessenheit der Preis) 
musste kein Angebot aufgrund rechnerischer, technischer bzw. wirtschaftlicher Prüfung 
von der weiteren Wertung ausgeschlossen. 
In der engeren Wahl verbleiben somit 2 Angebote.
Evtl. Rechenfehler, Abgebote, Sondervorschläge, Nebenangebote und Nachlässe 
wurden hierbei im jeweiligen Angebotsendpreis (vgl. Anlage ‚vertrauliche 
Bieterrangfolge‘) berücksichtigt.

Gemäß der Aufforderung zur Angebotsabgabe war bei der Entscheidung über den 
Zuschlagausschließlich nach dem Preis zu entscheiden (§ 43 Abs. 6 UVgO). 

Unter Berücksichtigung aller Umstände (§ 43 Abs. 1 UVgO) stellt das Angebot der Firma 
ASP-Agentur NRW KG, Bahnhofstr. 14, 59423 Unna, das wirtschaftlichste und 
annehmbarste dar.

Es wird daher als Ergebnis der Prüfung und Wertung der Bieter der engeren Wahl 
vorgeschlagen, den Auftrag an die Firma ASP-Agentur NRW KG, Bahnhofstr. 14, 59423 
Unna, auf der Grundlage ihres Angebotes vom 06.11.2021 mit einer geprüften 
Angebotsendsumme i.H.v. 93.317,50 €/netto zu erteilen.

 
Weiteres Vorgehen
   
Umsetzung der Maßnahme 

Anlage/n
Keine
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2021/450
öffentlich

Dezernat II
Beteiligungsmanagement
 Bezugsvorlagen:

Beratungsfolge Ö / N

Finanz- und Verwaltungsausschuss (Vorberatung) Ö
Gemeinderat (Entscheidung) Ö

LEO Energie GmbH & Co. KG und LEO Energie Verwaltungs GmbH
- Wirtschaftsplan 2022
- Aktualisierung der Aktivierungsrichtlinie für das Gasnetz als 
Anlage zum Pachtvertrag
- Bestellung eines Jahresabschlussprüfers

Beschlussvorschlag

Der Gemeinderat erteilt dem Vertreter der Stadt Leonberg in der Gesellschafterversammlung 
der LEO Energie GmbH & Co. KG das Mandat, in der Gesellschafterversammlung wie folgt 
abzustimmen:

1. Dem Wirtschaftsplan der LEO Energie GmbH & Co. KG sowie dem darin enthaltenen 
Erfolgsplan der LEO Energie Verwaltungs GmbH für das Wirtschaftsjahr 2022 ff. wird 
zugestimmt.

2. Der Aktualisierung der Aktivierungsrichtlinie als Anlage zum Pachtvertrag vom 
21.03.2013 (Änderungsvereinbarung 21./23.12.2016) für das Gasnetz wird 
zugestimmt.

3. Mit der Prüfung der Jahresabschlüsse 2021 der LEO Energie GmbH & Co. KG und 
der LEO Energie Verwaltungs GmbH wird die Baker Tilly GmbH & Co. KG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, zu einem Gesamt-Nettohonorar von 4.500 
EUR zzgl. verursachungsgerechter Reisekosten beauftragt. 

Sachverhalt mit der Stellungnahme der Verwaltung

Der Aufsichtsrat der LEO Energie GmbH & Co. KG hat in seiner Sitzung am 25.11.2020 die 
folgenden Beschlussvorschläge als Empfehlungen an die Gesellschafterversammlung 
behandelt.

1. Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung, dem Wirtschaftsplan der 
LEO Energie GmbH & Co. KG sowie dem darin enthaltenen Erfolgsplan der LEO 
Energie Verwaltungs GmbH für das Wirtschaftsjahr 2022 ff. zuzustimmen.

2. Der Aufsichtsrat stimmt der Aktualisierung der Aktivierungsrichtlinie als Anlage zum 
Pachtvertrag vom 21.03.2013 (Änderungsvereinbarung 21./23.12.2016) für das 
Gasnetz zu.
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3. Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung, mit der Prüfung der 
Jahresabschlüsse 2021 der LEO Energie GmbH & Co. KG und der LEO Energie 
Verwaltungs GmbH die Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
Stuttgart, zu einem Gesamt-Nettohonorar von 4.500 EUR zzgl. 
verursachungsgerechter Reisekosten zu beauftragen.

Dem Vertreter der Stadt Leonberg in der Gesellschafterversammlung ist ein entsprechendes 
Mandat zur Abstimmung zu erteilen. Vertreter der Stadt Leonberg ist der Oberbürgermeister.

Zu Ziff. 1:
Die Geschäftsführung hat die Wirtschaftspläne für das Wirtschaftsjahr 2022 ff. für die LEO 
Energie GmbH & Co. KG und die LEO Energie Verwaltungs GmbH erstellt. Auf den als 
Anlage 1 beigefügten Wirtschaftsplan 2022 ff. wird verwiesen.

Zu Ziff. 2:

Die Aktivierungsrichtlinie Gas der Netze BW GmbH ändert sich zum 01.01.2022, um den 
Anforderungen an die Zukunftsfähigkeit der Gasnetze gerecht zu werden. Hierbei wird die 
Zielsetzung verfolgt, Aktivierungen aus dem Erfordernis zur H2-Readiness des Gasnetzes zu 
erhöhen, was schließlich zu einem höheren Sachanlagevermögen führen und somit 
pachterhöhend für die LEO Energie wirken kann.

Die Aktivierungssachverhalte werden um folgende Punkte erweitert, bei denen ein 
aktivierungspflichtiger Aufwand vorliegt:

- Erneuerung Gasdruckregelanlage aufgrund der Energiewende
- Leitungserneuerung des bestehenden Netzes aufgrund der Energiewende

Die Aktivierungsrichtlinie Gas ist Anlage zum Pachtvertrag vom 21.03.2013 
(Änderungsvereinbarung 21./23.12.2016) zwischen der Netze BW GmbH und der LEO 
Energie GmbH & Co. KG. Die Änderung ist gemäß § 7 Abs. 2 a des Gesellschaftsvertrages 
durch den Aufsichtsrat zustimmungspflichtig und ein Gesellschafterbeschluss einzuholen. 
Die Aktivierungsrichtlinie ist als Anlage 2 beigefügt.

Zu Ziff. 3:

Gemäß § 19 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags der LEO Energie GmbH & Co. KG und § 11 
Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags der LEO Energie Verwaltungs GmbH ist der jeweilige 
Jahresabschluss durch den von der Gesellschafterversammlung bestellten Abschlussprüfer 
zu prüfen. Gemäß § 10 Abs. 5 des Gesellschaftsvertrags der KG spricht der Aufsichtsrat 
gegenüber der Gesellschafterversammlung eine Empfehlung für die Bestellung der 
Abschlussprüfer aus. Gemäß § 10 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrags der GmbH wählt die 
Gesellschafterversammlung den Abschlussprüfer. Abschlussprüfer kann nur ein 
Wirtschaftsprüfer oder eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sein.

Für die Geschäftsjahre 2016 bis 2020 war die Baker Tilly GmbH & Co. KG als 
Prüfgesellschaft beauftragt. Die Prüfungen erfolgten kompetent, zuverlässig und 
gewissenhaft. Zuvor war SLP Bansbach seit Gründung der LEO Energie als Prüfgesellschaft 
tätig. Mit Ablauf einer fünfjährigen Prüfung durch Baker Tilly wurde die 
Jahresabschlussprüfung nun für das Jahr 2021 neu ausgeschrieben.

Angefragt wurden:

 Condit GmbH Wirtschaftsprüfgesellschaft
 PWC GmbH Wirtschaftsprüfgesellschaft
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Seite 3

 Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Die angefragte Leistung hat folgende Bestandteile:

 Jahresabschlussprüfung 2021 
 Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen 

Verhältnisse nach § 53 HGrG 
 Prüfung nach § 6 b Abs. 3 EnWG (nur GmbH & Co. KG)
 Präsentation der Prüfergebnisse durch den Wirtschaftsprüfer in der Sitzung des 

Aufsichtsrats

Ausschreibungsergebnisse:

Die Baker Tilly GmbH & Co. KG hat das wirtschaftlichste Angebot abgegeben.

Im Zuge der Prüfung des Jahresabschlusses 2021 wird ein personeller Wechsel im 
Prüferteam von Baker Tilly erfolgen. So gehen dann die Prüfungstätigkeiten von Herrn 
Deutsch auf Herrn Ott über. Damit wird den Vorgaben des Public Corporate Governance 
Kodex des Landes Baden-Württemberg entsprochen. Dadurch kann einerseits die bis dahin 
hohe Prüfungsqualität aufrechterhalten und andererseits die wichtige kritische Distanz zum 
Unternehmen gewahrt werden.

Anlage/n

1 Anlage 1_WP 2022 ff (öffentlich)

2 Anlage 2_Aktivierungsrichtlinie für Gasnetze_Stand 01.01.2022 (öffentlich)
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          Anlage 4 
 
Aktivierungsrichtlinie     
für 
Gasnetze  
 
Stand: 01.01.2022 
 
Bei Änderungen der handels- oder steuerrechtlichen Vorschriften wird die Richtlinie 
entsprechend angepasst. 
 
 
Erhaltungsaufwand 
 
Erhaltungsaufwand liegt vor, wenn für einen vorhandenen Gegenstand  
Aufwendungen anfallen, die  
 

 zu keiner Substanzvermehrung und  
 zu keiner wesentlichen Veränderung oder erheblichen Verbesserung dieses 

Gegenstandes führen.  
 

Demnach sind Aufwendungen für die Erneuerung von bereits vorhandenen Teilen, 
Einrichtungen oder Anlagen regelmäßig Erhaltungsaufwand.  
 
 
Herstellungskosten 
 
Herstellungskosten liegen vor, wenn 
 

 ein neues Wirtschaftsgut entsteht (zusätzlich oder Ersatz eines bisher 
vorhandenen) oder 

 ein bestehendes Wirtschaftsgut 
o in seiner Substanz vermehrt wird bzw. seine nutzbare Fläche vergrößert wird 

oder  
o in seinem Wesen erheblich verändert wird 

oder 
o über seinen ursprünglichen Zustand hinaus wesentlich verbessert wird. 

 
Definition des Wirtschaftsguts im Nieder-, Mittel- und Hochdruckbereich 

 
Wirtschaftsgut Niederdruck: 
 
Die niederdruckseitig verbundenen (vermaschten) Versorgungs- und 
Anschlussleitungen gleicher Druckstufe (max. 100 mbar) stellen   e i n   
Wirtschaftsgut dar. Das Wirtschaftsgut endet dort, wo es durch eine 
Druckregelung unterbrochen wird. Hierzu zählen auch alle Stichleitungen des 
jeweiligen Ortsnetzes. 
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Wirtschaftsgut Mitteldruck: 
 
Die mitteldruckseitig verbundenen (vermaschten) Versorgungs- und 
Anschlussleitungen gleicher Druckstufe (100 mbar bis 1 bar) stellen   e i n   
Wirtschaftsgut dar. Das Wirtschaftsgut endet dort, wo es durch eine 
Druckregelung unterbrochen wird. Hierzu zählen auch alle Stichleitungen des 
jeweiligen Ortsnetzes. 

 
 
Wirtschaftsgut Gasdruckregelanlagen: 
 
Das Wirtschaftsgut Gasdruckregelanlagen umfasst das Bauwerk bzw. den 
Schrankanlage und die gesamte Einrichtung. Die Aktivierung erfolgt einheitlich für 
gastechnische Einrichtung (inkl. Mess- und Regeltechnik bzw. elektrische 
Komponenten) und Gebäude (einheitlicher Abschreibungsbeginn). 
 
Wirtschaftsgut Hochdruckrohrleitung: 
 
Das Wirtschaftsgut Hochdruckrohrleitung ist die komplette Hochdruckrohrleitung 
ab Hochdruckübergabestation bis zum Leitungsende (z.B. Gasdruckregelstation). 
 
 
Wirtschaftsgut Hochdruckstationen: 
Das Wirtschaftsgut Hochdruckstation umfasst die maschinellen Einrichtungen, die 
Rohrleitungen bis Einbindungsflansch und Gefahrenschieber sowie die 
Gasdruckregel- und Messanlage. 
 
 
 
 

Aktivierungssachverhalte 
 
Bei folgenden Sachverhalten liegt aktivierungspflichtiger Aufwand vor: 

 
- Neuverlegung – Aktivierung ab dem ersten Meter 

 
- Leitungserneuerung des bestehenden Netzes (gleiche Leitungsart) über 15 % 

der Anschlüsse/Ortsnetzleitungen/Hausanschlussleitungen 
 

- Leitungserneuerung mit Leistungserhöhung/Kapazitätserweiterung 
 

- Verstärkungen/Leistungserhöhungen von bestehenden Versorgungsleitungen 
 

- Leitungsumlegungen im Mittel-Hochdruckbereich mit Neuanschlüssen 
 

- Neubau einer Gasdruckregelanlage 
 

- Neubau einer Hochdruckstation 
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- Erneuerung der kompletten gastechnischen Inneneinrichtung einer 

Gasdruckregelanlage/Hochdruckstation 
 

- Auswechselung gastechnischer Inneneinrichtung aufgrund Leistungserhöhung 
 

- Anlegen eines Vorplatzes vor der Gasdruckregelanlage 
 

- Provisorien im Zusammenhang mit investiven Maßnahmen 
 

- Vermessung und Dokumentation 
 

- Erneuerung Gasdruckregelanlage aufgrund der Energiewende  
 

- Leitungserneuerung des bestehenden Netzes aufgrund der Energiewende 
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2021/454
öffentlich

Dezernat II
Stadtkasse
 Bezugsvorlagen:

Beratungsfolge Ö / N

Finanz- und Verwaltungsausschuss (Entscheidung) Ö

Annahme von Spenden , Schenkungen und Geldern von Sponsoren

Beschlussvorschlag

1. Die unter der Ziffer I lfd. Nr. 1 bis 4 aufgeführten Spenden, Schenkungen und Gelder von 
Sponsoren werden angenommen.

2. Die unter der Ziffer I lfd. Nr. 5 aufgeführte Spende wird nicht angenommen.

Finanzielle Auswirkungen:

JA x NEIN

Sachverhalt mit der Stellungnahme der Verwaltung

Für die zweckgebundenen Einnahmen und Spenden für nicht investive Zwecke werden bis 
zu deren Verwendung passive Rechnungsabgrenzungsposten gebildet. 
  
Als Sonderposten werden die zweckgebundenen Einnahmen und Spenden, die für investive 
Zwecke geleistet wurden, in der Bilanz abgebildet. 

Anlage/n

1 Spendenannahme über 100 V ö (öffentlich)
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Stadtverwaltung Leonberg
- Stadtkasse - Anlage 1 DS 2021/454 Ö

Antrag auf Annahme von Spenden, Schenkungen und Gelder von Sponsoren

Eingegangene Spenden/Schenkungen/Sponsorengelder für den Zeitraum 23. November 2021 bis 31. Dezember 2021

I. Spenden über 100 EUR im Einzelfall an die Stadt Leonberg (bis 200.000 € – lt. Hauptsatzung in der Zuständigkeit des V-A)

lfd. Spender/in Empfänger Geldspende Sachspende bei Sachspende Spendenzweck
Nr. Name, Wohnort Betrag Wert Gegenstand

1 Firma aus Leonberg Stadt Leonberg 1.000,00 €
Förderung der Jugendarbeit der 

Feuerwehr Leonberg

2 Firma aus Leonberg Stadt Leonberg 4.500,00 € Förderung der VHS Kunstschule

3 Spendensammlung während Konzert Stadt Leonberg 324,00 € Förderung der Jugendmusikschule

4 Spendensammlung während Konzert Stadt Leonberg 689,86 € Förderung der Jugendmusikschule

5 Firma aus Besigheim Stadt Leonberg 10.000,00 € Förderung der Erziehung

Summe : 16.513,86 € 0,00 €
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